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Einleitung

I. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Noch bis in die jüngere Vergangenheit wurde die legislative Etablierung von 
Vertragsgerechtigkeitsmechanismen im unternehmerischen Geschäftsverkehr 
nahezu kategorisch abgelehnt. Die dahinterstehende Überzeugung geht auf die 
Lehren der klassischen Nationalökonomie zurück. So forderte der bekannteste 
Vertreter dieser Strömung, Adam Smith, beeinflusst von den liberalistischen An
schauungen John Lockes, dass die Wirtschaft als ein sich selbst regulierendes 
System dem freien Spiel der Kräfte überlassen bleiben müsse.1

Mit der Industrialisierung wurde sodann die Wende eingeleitet, als sich allmäh
lich abzeichnete, dass der aufblühende Massenverkehr in einem marktliberalen 
System nicht uneingeschränkt zur postulierten Steigerung des Gemeinwohls bei
trug.2 In Anbetracht der zunehmenden „einseitigen Machtlagen“3 konnten die den 
liberalen Lehren zugrunde liegenden Prinzipien nicht für sämtliche Verträge glei
chermaßen Geltung beanspruchen.4 Die als Ursache festgemachten Dispa ritä ten 
zwischen den Marktteilnehmern konnten jedoch mit einer für ein gesetzgeberi
sches Einschreiten hinreichenden Typizität zunächst nur vereinzelt für bestimm
te Vertragstypen wie insbesondere Arbeitsverträge, Mietverträge und später all
gemein in der UnternehmerVerbraucherRelation anerkannt werden.5 Demge
genüber wurden für den Rechtsverkehr zwischen Unternehmern keine besonderen 
Maßnahmen gefordert, auch wenn er als eigenständige Kategorie des Privatrechts 
anerkannt und entsprechend als Sonderprivatrecht klassifiziert wurde.

Raiser plädierte etwa für eine Gliederung des Privatrechts in vier Funktions
bereiche unter Berücksichtigung des Grads ihrer „Privatheit oder Öffentlich

1 Hönn, Kompensation, S.  10; kritisch über einen etwaigen Zusammenhang zwischen den 
klassischen ökonomischen Lehren und der damaligen Vertragsrechtskonzeption Hofer, Frei
heit, S.  3 f.

2 Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, S.  25 f.
3 Flume, Rechtsgeschäft, S.  16.
4 Hönn, Kompensation, S.  6; Wolf, Entscheidungsfreiheit, S.  9 f.
5 Flume, Rechtsgeschäft, S.  16; Hönn, Kompensation, S.  8; Raiser, Die Zukunft des Privat

rechts, S.  11, 31 f.; Wolf, Entscheidungsfreiheit, S.  10; Nicklisch, BB 1974, 941 943.
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keit“6 Er erkannte zwar auch für den Wirtschaftsverkehr das Bedürfnis staatli
cher Intervention, sah diesem jedoch insbesondere mit den Sicherungsmitteln 
des GWB genüge getan.7 Auch Reich, der das Zivilrecht in den Rechtsverkehr 
zwischen Unternehmen (Unternehmensrecht), den Warenaustausch zwischen 
Unternehmen und Endverbrauchern (Verbraucherrecht) sowie den privaten 
Rechtsverkehr zwischen Bürgern (Bürgerrecht) unterteilte, sah im Unterneh
mensrecht keinen Handlungsbedarf, weil hier „das zivilrechtliche Freiheits und 
Autonomiepostulat“ nicht prinzipiell angegriffen werde. Vielmehr seien die zi
vilrechtlichen Generalklauseln sowie das Kartellrecht als Kontrollinstrumente 
im Einzelfall ausreichend.8

Erst mit der im Zuge der Globalisierung wachsenden Zahl von Großkonzer
nen, die kleineren Unternehmen in Gestalt von Franchiseverträgen, Vertriebsver
trägen, Subunternehmerverträgen und ähnlichen Vertragstypen des modernen 
Wirtschaftsverkehrs ihre eigenen Gesetze diktierten, rückte auch der Schutz des 
unterlegenen Unternehmers in den Fokus der politischen und rechtswissen
schaftlichen Diskussionen.9 In diesem Kontext wurde der Anwendungsbereich 
des AGBG, das in Deutschland im Jahre 1978 in Kraft trat, bewusst nicht auf 
Verbraucherverträge beschränkt, sondern vielmehr auch auf den Rechtsverkehr 
zwischen Unternehmern erstreckt.

Mit der französischen Schuldrechtsreform soll nun im französischen C. civ. 
eine vergleichbare allgemeine Klauselkontrolle in contrats d’adhésion einge
führt werden, die nicht nur Verbrauchern, sondern vor allem auch Unternehmern 
zugutekommen soll.

Im Unterschied zu den deutschen und französischen Bestimmungen des Ver
braucherschutzrechts, die seit Mitte der 1970er Jahre in Umsetzung unionsrecht
licher Vorgaben weitestgehend einander angeglichen wurden, fehlen auf dem 
Gebiet des unternehmerischen Geschäftsverkehrs europarechtlich oder gar inter
national anerkannte Leitprinzipien und Bewertungsmaßstäbe.10 Vielmehr handelt 
es sich hierbei um einen im Einzelnen umstrittenen Bereich, der wegen der aus 
rechtshistorischen Gründen verschiedenartig gewachsenen Herangehensweisen 
sowie der Vielfältigkeit der als schutzwürdig einzustufenden Fallgestaltungen in 

6 Es handelte sich hierbei mit zunehmendem öffentlichen Charakter der jeweiligen Rechts
beziehungen um Verträge der privaten Lebenssphäre, Verträge, in denen Individualinteressen 
den typisierten Gruppeninteressen zu weichen haben (insbesondere Miet, Arbeits oder Ver
braucherverträge), Verträge des Wirtschaftsverkehrs und schließlich das Recht der Großorgani
sa tionen, vgl. Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, S.  29.

7 Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, S.  29.
8 Reich, ZRP 1974, 187, 188.
9 Bergmann, Die Rechtsfolgen des ungerechten Vertrages, S.  19; Mogendorf, Der struktu

rell unterlegene Unternehmer, S.  2; Nicklisch, BB 1974, 941, 946.
10 Kritisch Lehmann, ZEuP 2017, 217.
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den einzelnen Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt wird und dogmatisch 
noch nicht vollkommen erschlossen ist.11 Auf internationalem Parkett verdeut
licht dies nicht zuletzt Art.  4 S.  2 lit.  a CISG, wonach „die Gültigkeit des Vertra
ges oder einzelner Vertragsbestimmungen“ und damit insbesondere die Konse
quenzen gestörter Vertragsparität sowie die Inhaltskontrolle des AGBRechts 
ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich des für den internationalen Warenkauf 
geltenden und global anerkannten UNKaufrechts ausgeklammert wird.12

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich in seiner europapoliti
schen Grundsatzrede am 26.09.2017 an der Sorbonne für eine vollkommene Ver
einheitlichung der deutschen und französischen Märkte im Wege einer umfas
senden Vereinheitlichung des Wirtschaftsrechts ausgesprochen („Pourquoi ne 
pas se donner d’ici à 2024 l’objectif d’intégrer totalement nos marchés en appli
quant les mêmes règles à nos entreprises, du droit des affaires au droit des failli
tes?“).13 Dieses Ansinnen stieß bei der im Jahr 2018 vereidigten Koalitionsregie
rung in Deutschland auf positive Resonanz. Die Regierungsparteien einigten 
sich im Koalitionsvertrag darauf, „mit Frankreich konkrete Schritte zur Verwirk
lichung eines deutschfranzösischen Wirtschaftsraums mit einheitlichen Rege
lungen vor allem im Bereich des Unternehmens und Konkursrechts“ zu verein
baren.14 Dies ebnete den Weg für die Unterzeichnung des Aachener Vertrags vom 
22.01.2019. Nach Art.  20 Abs.  1 S.  1 dieser Neuauflage des weiter in Kraft blei
benden Élysée-Vertrags „vertiefen beide Staaten die Integration ihrer Volkswirt
schaften hin zu einem deutschfranzösischen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen 
Regeln“. Die angestrebte Verwirklichung eines solchen Wirtschaftsraums ließe 
sich durchaus zum Anlass nehmen, auch einheitliche Maßstäbe für die Vertrags 
und Klauselwirksamkeitskontrolle im deutschfranzösischen Handelsverkehr zu 
erarbeiten. Das Bedürfnis für einheitliche Standards wird deutlich, wenn man 
sich die „Regressfalle“ vergegenwärtigt, die einem deutschen Unternehmer 
droht, wenn ihm sein nationales Recht geringere Spielräume bei der Gestaltung 
von Haftungsklauseln zubilligt als das französische Recht. So kann eine Rechts
lagendivergenz dazu führen, dass ein deutsches Unternehmen, das von einem 
französischen Lieferanten Waren aus Frankreich importiert und der Vertrag kraft 

11 Vgl. schon Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, S.  11 („Schwieriger liegen die Dinge 
beim Wirtschaftsrecht, das dem Gegenstand nach weniger klare Konturen aufweist als das Ar
beitsrecht und sich schon darum dem Zugriff des Systematikers leicht entzieht.“).

12 OLG Saarbrücken, SchiedsVZ 2012, 47, 51; MünchKomm-HGB/Mankowski, CISG, 
Art.  4 Rn.  5 f.; Staudinger/Hausmann, Rom I-VO, Art.  10 Rn.  8a; Conrads, Internationales 
Kaufrecht, S.  27 f.

13 Lehmann, GPR 2017, 262; Lehmann/Schmidt/Schulze, ZRP 2017, 225.
14 Kapitel VI. „Erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen“ des Koalitionsver

trages CDU/CSU und SPD vom 07.02.2018, S.  55.
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Parteivereinbarung gem. Art.  3 Rom-I-VO oder nach den Grundsätzen des Art.  4 
RomIVO französischem Recht unterworfen ist, dadurch benachteiligt wird, 
dass der französische Lieferant seine Haftung gegenüber dem deutschen Impor
teur in einem Umfang beschränken darf, der in der Rechtsbeziehung zwischen 
dem deutschen Unternehmen und seinem inländischen Kunden nicht möglich ist. 
Dies kann dazu führen, dass der deutsche Importeur letztverantwortlich gegen
über seinen Kunden auch für solche Umstände haftet, die eindeutig seinem fran
zösischen Lieferanten zuzurechnen sind.15

Das politische Ziel der Schaffung eines deutschfranzösischen Wirtschafts
raums wird zudem vom weitaus ambitionierteren Bestreben der französischen 
Association Henri Capitant begleitet, im Lichte des UCC (Uniform Commercial 
Code) in den USA sowie der das Handelsrecht vereinheitlichenden Einheitsge
setze der Mitgliedstaaten der OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires) in Afrika zwecks Stärkung der wirtschaftlichen 
Integration innerhalb des europäischen Binnenmarkts ein für den europäischen 
Raum geltendes Wirtschaftsgesetzbuch zu erarbeiten.16

Für die Einschätzung der Realisierbarkeit der Pläne, ein einheitliches Wirt
schaftsrecht für den deutschfranzösischen oder gar den europäischen Rechts
raum zu schaffen, ist eine rechtsvergleichende Untersuchung der richterlichen 
Vertragskontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr daher unabdingbar. 
Sie ermöglicht es zudem, die vielfach auf die jeweilige nationale Rechtsordnung 
beschränkte Debatte um eine weitere Perspektive zu bereichern.

De lege lata sind die konkreten Ergebnisse der vergleichenden Gegenüberstel
lung der deutschen und französischen Rechtsordnung für die Kautelarpraxis be
reits jetzt von ausschlaggebender Bedeutung. Im „Wettbewerb der Rechtsord
nungen“ steht es Unternehmern grundsätzlich frei, bei grenzüberschreitenden 
Geschäften durch den Einsatz von Rechtswahlklauseln und internationalen Ge
richtsstandsvereinbarungen das auf den Vertrag anwendbare Recht zu wählen. 
Soweit also eine Wahl oder Abwahl des deutschen oder französischen Rechts 
möglich ist, werden sich die Akteure des deutschfranzösischen Wirtschafts
raums in ihrer Entscheidung für oder gegen jene Rechtsordnungen an dem Um
fang der ihnen eingeräumten Privatautonomie orientieren.

15 Beispiel aus Leuschner, ZEuP 2017, 335, 338.
16 Lehmann, GPR 2017, 262 f.; Lehmann, ZEuP 2017, 217, 218; Vorstellung der OHADA in 

Drobnig, in: Festschrift für Peter Schlechtriem, S.  855, 856 f.; Vogl, SchiedsVZ 2006, 320 f.
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II. Gegenstand der Untersuchung

1. Kernfragen

Generell stellt sich zunächst einmal die Frage, ob die Vertragsgestaltungsfreiheit 
im unternehmerischen Geschäftsverkehr zur Sicherstellung der Vertragsgerech
tigkeit überhaupt einer hoheitlichen Einschränkung bedarf. Bejaht man dies, 
stellt sich die Folgefrage, inwieweit es einen Unterschied macht, ob ein Unter
nehmer etwa zwecks Einrichtung seiner Büroräume am Massenverkehr teil
nimmt, sich im Rahmen eines Franchisevertrages langfristig an einen Franchise
geber bindet oder beabsichtigt, einen großvolumigen Unternehmenskaufvertrag 
unter rechtsanwaltlicher Beratung abzuschließen. Dabei lassen sich zwei Leitge
danken ausmachen, die eine richterliche Intervention in Gestalt von gesetzlichen 
Vertrags oder Klauselunwirksamkeitstatbeständen zu rechtfertigen vermögen.17

2. Schutz der unterlegenen Vertragspartei

Primär handelt es sich hierbei um den Schutz der „schwächeren“ Vertragspartei 
und damit um eine rein interpersonale Schutzperspektive.

Denkbar ist hier insbesondere die Ausgleichsbedürftigkeit ökonomischer oder 
intellektueller Ungleichgewichtslagen.18 Unter einer ökonomischen Ungleichge
wichtslage ist dabei die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit zu verste
hen, die der Durchsetzung des als richtig angesehenen Vertragsinhalts entgegen
steht, während sich eine intellektuelle Ungleichgewichtslage durch das Defizit in 
der Willensfähigkeit auszeichnet, das bereits die eigene Erkenntnis und Gewich
tung des für richtig erachteten Interessenausgleichs verhindert.19 Diese Abgren
zung innerhalb der interpersonalen Dimension staatlicher Zielsetzungen bedingt 
notwendigerweise die Anwendung unterschiedlicher rechtlicher Wertungen.20

Erkennt man insoweit die Beachtlichkeit ökonomischer Ungleichgewichtsla
gen im Rahmen der Vertragsgerechtigkeitskontrolle an, ist zu eruieren, ob in be
stimmten Branchen die Schutzbedürftigkeit der Hersteller, Zulieferer, Händler 
oder Franchisenehmer per se indiziert ist, ob die vermeintlich unterlegene Ver
tragspartei stets im Einzelfall nachzuweisen hat, dass sie auf die Leistungen der 

17 Ähnlich nach objektiver Äquivalenz einerseits und Gemeinwohlorientierung andererseits 
als Kriterien der Gerechtigkeit differenzierend Bydlinski, Privatautonomie, S.  103 ff.

18 Die ebenfalls anerkannte „soziale“ Unterlegenheit einer Vertragspartei, die vorrangig für 
das Familien und Arbeitsrecht von Bedeutung ist, bedarf im Rahmen der vorliegenden Unter
suchung keiner Berücksichtigung.

19 Wolf, Entscheidungsfreiheit, S.  18.
20 Wolf, Entscheidungsfreiheit, S.  18.
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überlegenen Vertragspartei angewiesen war (objektiver Maßstab) und ob sich die 
überlegene Vertragspartei jener Umstände bei Vertragsschluss bewusst gewesen 
sein und sich die ökonomische Gefahrenlage des Übervorteilten durch aktive 
Drohungen zunutze gemacht haben muss (gemischt objektivsubjektiver Maß
stab).

Ebenso kann auch die Berücksichtigungsfähigkeit einer intellektuellen Un
gleichgewichtslage unterschiedlichen Anforderungen unterliegen. Kommt es auf 
die generelle Geschäftsunerfahrenheit der unterlegenen Vertragspartei an? Ge
nügt auch die fehlende Expertise im Hinblick auf das konkret abzuschließende 
Geschäft? Wie ist zu verfahren, wenn sich eine Vertragspartei bloß über die Ren
tabilität der Investition geirrt hat, also einer Fehlspekulation unterlag? Muss im 
letzteren Fall die andere Vertragspartei den Irrtum erkannt haben oder gar selbst 
durch gezielte Informationsvorenthaltung gewissermaßen hervorgerufen haben?

Schutzbereichsübergreifend stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der 
Vertrag entfalten muss, um als ungerecht qualifiziert werden zu können. Kommt 
es allein auf die Unausgeglichenheit der beiderseitigen Vertragspflichten an oder 
sind auch die mittelbaren Vorteile, die eine Vertragspartei aus der ihr gebühren
den Vertragsleistung zieht, bei der Abwägung zu berücksichtigen? Inwieweit 
lässt sich aus der Schwere der Benachteiligung einer Vertragspartei auf das Vor
liegen einer wirtschaftlich oder intellektuell gestörten Vertragsparität schließen?

3. Rechtsökonomische Steuerungsinteressen21

Neben das rein interpersonal geprägte Begriffsverständnis der Vertragsgerechtig
keit ist darüber hinaus ein weitergehender, erst mit der Entwicklung der Rechts
öko nomie in den Fokus gerückter Interventionsgedanke getreten:

Es handelt sich hierbei um das öffentliche Interesse an der Steigerung des 
Gemeinwohls.22 Das heißt, dem hoheitlichen Eingriff in das Vertragsgefüge liegt 
nicht zwangsläufig die Schutzwürdigkeit der unterlegenen Vertragspartei zu
grunde. Vielmehr können die einschlägigen Kontrollmechanismen auch auf das 
staatliche Bestreben zurückzuführen sein, den wirtschaftlichen Leistungsaus
tausch innerhalb der Rechtsgemeinschaft zu verbessern. So führen etwa gesetz
lich vorgegebene Vertragsinhalte, die den Parteien gestatten, sich auf die Unbe
rührbarkeit bestimmter Rechtspositionen zu verlassen, zwangsläufig dazu, dass 
auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Vertragsinhalt verzichtet wird. 
Der Vorteil einer solchen gesetzgeberischen Fixierung unantastbarer Rechte und 

21 Zum Recht als Steuerungsinstrument, vgl. Möslein, Dispositives Recht, S.  129 ff., 142 f. 
(Contract Governance).

22 Möslein, Dispositives Recht, S.  144; Kötz, JuS 2003, 209, 210.
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Pflichten liegt etwa für Unternehmensgründer darin, dass ihnen die Entwicklung 
von Vertragsformularen für ihre Rechtsbeziehung zu ihren Kunden erspart bleibt. 
Die so „freigewordenen“ finanziellen und zeitlichen Ressourcen können in die 
Verbesserung des Leistungsangebots investiert werden, womit insgesamt eine 
Steigerung der Qualität unter gleichbleibenden Kosten möglich ist. Auch hier 
stellt sich allerdings die Frage der sinnvollen Grenzziehung und Handhabung:

Sollen sämtliche Verträge sowie sämtliche Vertragsinhalte unabhängig von der 
Art und Weise ihres Zustandekommens nach gesetzlichen Vorgaben prädetermi
niert sein oder bedarf es vielmehr einer Einschränkung auf solche Bereiche, wo 
dies auch der Interessenlage der Vertragsparteien entspricht?

Im letzten Fall stellt sich die Folgefrage, nach welchen Kriterien sich eine 
solche Bereichsbegrenzung auszurichten hat:

Spielen der Umsatz der Vertragsparteien, die Branche oder der Wert der ver
traglichen Leistungspflichten eine Rolle oder richtet sich die Kontrolle vielmehr 
nach der Anzahl der potenziellen Kunden (Massenverkehr) oder der Menge der 
Klauseln im Vertrag (Formularverträge)?

Sind die beiderseitigen, aus dem Vertrag erwachsenden Rechte und Pflichten 
in ihrer Gesamtheit auf ihre Angemessenheit hin zu würdigen (Globalbetrach
tung) oder muss jede Regelung für sich genommen mit den gesetzlichen Vorga
ben in Einklang stehen (Einzelbetrachtung)?23 Können also einzelne, an sich 
unzulässige Klauseln dadurch ausgeglichen werden, dass an anderer Stelle eine 
dem Vertragspartner vorteilhafte Regelung eingefügt oder ein korrespondieren
der Preisnachlass gewährt wird? Kann umgekehrt eine Gesamtheit von Klauseln, 
die bei isolierter Betrachtung als zulässig zu bewerten wären, in ihrer Summen
wirkung insgesamt unwirksam sein?

4. Normative Präzisierung und Abgrenzung der Untersuchung

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Bedeutung und Tragweite der allge
meinen Vertrags und Klauselunwirksamkeitstatbestände des reformierten fran
zösischen Zivilrechts in Gestalt der Artt.  1143, 1169–1171 C. civ. unter Berück
sichtigung der in den Artt.  6, 1102, 1168 C. civ. zum Ausdruck kommenden Wert
maßstäbe, der Klauselkontrolle in Verbraucherverträgen nach Art. L. 2121 
C.  con. und im unternehmerischen Geschäftsverkehr nach Art. L. 442-1 I Nr.  2 
C.  com. sowie des Grundsatzes des guten Glaubens (bonne foi) nach Art.  1104 
C. civ. mit dem korrespondierenden Schutzniveau des deutschen Rechts, wie es 
von den Gerichten am Maßstab der §§  138, 242, 305 ff. BGB entwickelt wurde, 
gegenübergestellt. Zudem wird die Untauglichkeit der §§  119 Abs.  2, 313 Abs.  1, 

23 Vgl. Wolf, Entscheidungsfreiheit, S.  32.
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2 BGB als Mechanismen zum Schutz der intellektuell unterlegenen Vertragspar
tei aufzuzeigen sein.

Demgegenüber werden die mit der vorliegenden Thematik eng verbundenen 
Aspekte der Vertragsauslegung, der vorvertraglichen Informationspflichten als 
Kompensationsmittel intellektueller Ungleichgewichtslagen, des Kartellrechts, 
der Einbeziehung von AGB, der Kollision unterschiedlicher AGB, der Herstel
lung der Vertragsgerechtigkeit in der Vertragsabwicklung, insbesondere bei 
nachträglichem Auftreten einer Äquivalenzstörung, der Rechtsfolgen der Ver
trags oder Klauselunwirksamkeit sowie der speziellen, auf bestimmte Vertrags 
oder Klauseltypen zugeschnittenen Vertragsgerechtigkeitsbestimmungen in den 
allgemeinen sowie besonderen Gesetzbüchern nicht verglichen.



A. Das französische Recht

I. Herangehensweise der Untersuchung

Die im Zuge der französischen Schuldrechtsreform aus dem Jahr 2016 grundle
gend reformierten Vertrags und Klauselkontrolltatbestände sind weiterhin 
 äußerst facettenreich und infolgedessen schwer zu erschließen. Die weiterhin 
hohe Komplexität dieser Materie ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass 
auf schillernde Rechtsinstitute wie die cause nicht vollständig verzichtet wurde, 
sondern vielmehr nur formal aus dem C. civ. gestrichen und funktionell aufrecht
erhalten wurden. Generell knüpfen mit Ausnahme von Art.  1171 C. civ. sämtliche 
in dieser Arbeit untersuchten Kontrolltatbestände des C. civ. in ihrem Kern an die 
Rechtsprechung der Cour de cassation auf der Grundlage des alten Rechts an. 
Dies wird zunächst die Zugänglichkeit des französischen Schuldrechts erschwe
ren, da die neuen Vorschriften mit ihren zahlreichen unbestimmten Rechtsbegrif
fen in der Praxis noch nicht erprobt und durch die Rechtsprechung noch nicht 
konkretisiert worden sind. Eine historische Darstellung des französischen 
Schuld rechts wird daher zum Verständnis der richterlichen Vertrags und Klau
selkontrolle im modernisierten französischen Schuldrecht unentbehrlich sein.

II. Die richterlichen Kontrolltatbestände im Überblick

1.  Schutz der abhängigen Vertragspartei nach Art.  1143 C. civ.

Vor der Reform gehörte das französische Zivilrecht zu den allmählich schwinden
den Rechtsordnungen, die keine allgemeinen vertragsrechtlichen Bestimmungen 
gegen die missbräuchliche Ausnutzung der abhängigen Vertragspartei enthalten.1 
Diese gesetzliche Schutzlücke wurde mit Art.  1143 C. civ. geschlossen.2

Danach liegt der zur Unwirksamkeit (nullité) des Vertrages führende Willens
mangel der violence auch dann vor, wenn „eine Vertragspartei in missbräuchli
cher Ausnutzung der Abhängigkeit ihres Vertragspartners von jenem eine Ver

1 Loiseau, in: Réforme du droit des contrats, S.  33, 34.
2 Claudel, RTD com. 2016, 460, 463; Klein, JCP G 2015, Nr.  21, S.  14, 18.
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pflichtung erhält, die er ohne eine solche Zwangslage nicht eingegangen wäre 
und sie hieraus einen offensichtlich überzogenen Vorteil zieht“.3 Die Norm ko
difiziert dem Grunde nach die höchstrichterliche Rechtsprechung zur sogenann
ten „violence économique“ und weist angesichts ihrer Kombination aus willens
freiheitsbeschränkenden und vertragsinhaltsbezogenen Tatbestandselementen 
eine engere Beziehung mit der Ausbeutung einer Zwangslage im Sinne des Wu
chertatbestands nach §  138 Abs.  2 Var.  1 BGB auf als mit der systematisch nahe
liegenden „widerrechtlichen Drohung“ nach §  123 Abs.  1 BGB. In der Literatur 
wurde die Neufassung des Art.  1143 C. civ. als eine der bedeutendsten Neuerun
gen der Reform gehandelt.4 Wie noch zu zeigen sein wird, dürfte und sollte die 
Norm im Wirtschaftsverkehr indes nur von geringer praktischer Relevanz sein.

2.  Die Kodifikation der Seriositätsfunktion der cause in Art.  1169 C. civ.

Nach Art.  1169 C. civ. ist ein entgeltlicher Vertrag nichtig, wenn der vereinbarte 
Gegenwert im Zeitpunkt des Vertragsschlusses „illusorisch“ (illusoire) oder „lä
cherlich gering“ (dérisoire) ist.5 Es handelt sich hierbei neben Art.  1162 C. civ. 
und Art.  1170 C. civ. um eine der drei Vorschriften der Reform, die dem Zweck 
dienen, die einzelnen Funktionsbestandteile der cause aufrechtzuerhalten, die 
anlässlich der Reform nur formal zwecks Modernisierung des Gesetzesvokabu
lars aus dem C. civ. gestrichen wurde. Art.  1169 C. civ. dient dabei der Erhaltung 
der Seriositätsfunktion der cause nach Art.  1131 Var.  1 und 2 C. civ. a. F., wonach 

3 Art.  1143 C. civ. in der Fassung vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2018: „Il y a également 
violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocon-
tractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle con
trainte et en tire un avantage manifestement excessif“. Zum 01.10.2018 wurde hinter „cocon-
tractant“ die Ergänzung „à son égard“ eingefügt, um klarzustellen, dass nur die vom Begüns
tigten abhängige Vertragspartei geschützt ist, vgl. Art.  5 Nr.  2 des Gesetzes Nr.  2018-287 vom 
20.04.2018. Zu der Bedeutung der Ausdehnung des Normwortlauts gegenüber der bisherigen 
Rechtsprechung auf sämtliche Abhängigkeitsverhältnisse für das Familien und Erbrecht, vgl. 
insbesondere Champ, LPA 2016, Nr.  261, S.  20 sowie Herrnberger, LPA 2016, Nr.  261, S.  23. 
Nach Claudel, RTD com. 2016, 460, 465 und Marpeau, JCP G 2016, 1266 soll Art.  1143 C. civ. 
im Wirtschaftsverkehr die größte Bedeutung entfalten.

4 Barbier, JCP G 2016, 722 („l’un des symboles de la réforme“); Champ, LPA 2016, 
Nr.  261, S.  20 („l’une des principales innovations de l’ordonnance“); Chénedé, RDC 2015, 
655, 656 f. („l’une des mesures phares de la réforme“); Le Gac-Pech, LPA 2016, Nr.  162, S.  7, 
9 f. („Mesure phare de la réforme“); Mainguy, JCP E 2016, Nr.  07-151, S.  9 („l’un des textes 
majeurs de la réforme“); vgl. ferner Andrieux, LPA 2016, Nr.  167, S.  6; Dournaux, Dr. et patr. 
2016, Nr.  258, S.  57, 60; Le Gac-Pech, LPA 2016, Nr.  162, S.  7, 9 f.

5 „Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie 
convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire“.
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